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RS OGH 1968/4/10 3Ob39/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.04.1968

Norm

EO §252

Rechtssatz

Wurde ein Betrieb dauernd stillgelegt, so kann die Zubehörseigenschaft der Maschinen, die früher in dem nunmehr

stillgelegten Betrieb verwendet wurden, nicht durch die Annahme aufrecht erhalten werden, diese Maschinen könnten

einem andersgearteten Betrieb dienen.
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